
Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

GGa

Ga

Ga

Ga

Ga
Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

GGa

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

Ga

SF

SF

SF

SF

SF

SF

Ga

WR I+II

0,4 0,5

- o

S, P, VP

WR I+U

0,4 0,5

-

S, V, P

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, P, VP

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, VP

o

WA I

0,4 0,5

- o

S, P, VP

WA I + U

0,4 0,5

- o

S, P, VPWA I + U

0,4 0,5

- o

S, P, VP

WA I+U

0,4 0,5

-

S, VP

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, P, VP

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, P, VP

o
WR I+U

0,4 0,5

-

S, P, VP

o

WR II

0,4 0,5

-

P, VP

o

WR II

0,4 0,8

-

P

g

WR II

0,4 0,8

-

P

g

WA III

0,4 1,0

- o

P, VP

WA II

0,4 0,6

-
S, VP

FH = 8,25m

o

WR II

0,4 0,6

-

S, VP

o

WA II

0,4 0,6

-

S, VP

o
WR II

0,4 0,6

-

S, VP

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, VP

o

WR I+U

0,4 0,5

-

S, P, VP

o

WR II

0,4 0,8

-

P, VP

o

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

V

V

V
V

St

GGa

pz

gr

SF
Stra

ße
 B

 / S
pe

ss
ar

tst
ra

ße
 

Straße A / O
denwaldstraße  

Ringstraße / A
ltenbergring 

Altenbergring

Bolzplatz

Spielplatz

Steigerw
aldstr

aße

Zum Vogelherd

Zum
 Vogelherd

Zum
 Vogelherd

Odenwaldstraße

Beethovenstraße

Mozartstraße

Spe
ss

ar
tst

ra
ße

H
ohenloher W

eg

H
ohenloher W

eg

Schubertstraße

Sudetenstraße

Reisfelder Steige

Böhmerwaldstraße

Schlesierstraße

3605

3607

3622

3623

3619

3620

3621

3604
2601/2

2624/1

2620/3

2621/1

2626/1

2621/4

2615/6

2616/1

2624/3

2621/2

2624/4

2621/3

2386/3

2386/4

2387/3

2387/1

2630/2

2628/1

2628/2

2630/3

2628/3

2617/1

2617/2

2627/4

2616/2

2628/6

2628/7

2628/4

2630/5

2628/5

2630/6

2610/13

2610/14

2614/4

2610/15

2614/5

2607/4

2603/3

2608/1

2608/2

2602/2

2603

2603/1

2607/3

2604/1

2608/3

2608/4

2602/1

2615/42612/2

2615/5

2609/5

2609/6

2615/1
2615/2

2615/3

2612/1
2612/4

2610/11

2614/1

2610/12

2614/2

2609/4

2601/3

2601/4
2611

2614/6

2611/1

2611/2

2609/1

2609/2

2609/3

2631/2

2654/13

2624/2

2386/5

2614/3

2614/7

2612/3

2603/4

2603/2

2604/2

2610/10

2625/1

2630/1

2630/4

2631/1

2653/10

2652/1

2652/5

2651/2
2651/5

2652

3587

2623/1

2641/8

2621/6

2631/5

3606

3626

3618

2658

2397

2651/7

2653/32653/4

2651/6

2653/2

2654/10

2653/11

2654/112654/12

2653/12

2648/5

2652/2

2653/72653/82653/9

2629/2

2631/4

2654/3

2654/4

2629/1

2631/3

2651/1

2652/62652/7

2652/3

2652/4

2653/1

2654

2654/1

2654/14

2654/2

2651/3

2652/82652/9

2651/4

2621/5

2617/4

2646/2

2641/9

2648/1

2648/2

2647/1
2647/2

2647/3

2629/5

2610/1

2610/6

2610/9

2617/3

2386/6

2619/2

2623/2

2619/3

2620/1

2623/3

2618/1

2621/7

2619/1

2622/1

2648/3

2620/2

2644

2646/1

2654/5

2629/4

2653/52653/6

2629/3

2635/13

2626/2

2626/3

2627/1
2627/2

2627/3

2385/1

2385/2

2747

2748

3588

2387

2598

2597

V

2601/2

2602/2

2602/1

2601/3

2601/4

3,00

WA II

0,4

-

SD, vP

o

-

3,
00

pz

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

    
Gemeinde Igersheim
5. Änderung (Teiländerung) des Bebauungsplan "West V a" 

WA

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonst. Bepflanzungen (Pflanzzwang (pz)) 

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB)

o

Bestehende Bebauung

7. Sonstige Hinweise durch Planzeichen 

Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

5. Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Bestehende Flurstücksgrenzen mit Flurnummern 1146
1142

Bemaßung in Metern10m

Verfahrensvermerke 

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Igersheim hat in der Sitzung vom  __.__.____ gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen den Bebauungsplans "West V a" zu ändern.
Die 5. Änderung (Teiländerung) des Bebauungsplanes wird "West V a" als vereinfachtes Verfahren 
gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 
Der Änderungsbeschluss wurde am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht.

2. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom __.__.____ mit Begründung wurde 
durch den Gemeinderat gebilligt und der Beschluss zur Durchführung der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Fachbehörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde gefasst.

3. Zu dem Entwurf der Bebauungsplansänderung in der Fassung vom __.__.____  wurden die 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom __.__.____  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____  bis __.__.____ beteiligt. 

4. Der Entwurf der Bebauungsplanänderung in der Fassung vom __.__.____ wurde mit Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis __.__.____  öffentlich ausgelegt.

5. Der Gemeinderat der Gemeinde Igersheim hat am __.__.____  in der öffentlichen Sitzung die 
abgegebenen Stellungnahmen zum Entwurf behandelt und die 5. Änderung (Teiländerung) des 
Bebauungsplans "West V a" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____  als 
Satzung beschlossen. 

Gemeinde Igersheim, den …………………………

(Siegel)
Frank Menikheim,  Bürgermeister

6. Ausgefertigt
Gemeinde Igersheim, den …………………………

(Siegel)
Frank Menikheim,  Bürgermeister

7. Der Satzungsbeschluss der 5. Änderung (Teiländerung) des Bebauungsplans "West V a" wurde am 
__.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des  § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

 

Gemeinde Igersheim, den …………………………

(Siegel)
Frank Menikheim,  Bürgermeister

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Änderung (§ 9 Abs. 7 BauGB)

6. Sonstige Festsetzungen 

Grenze des Bebauungsplanes "West Va"

Flächen für Versorgungsanlagen

4. Versorgungsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr.12 BauGB)

V

2.6 Garagen und Stellplätze sowie Nebenanlagen 
1. Für Wohnungen unter 100 qm Wohnfläche ist ein Stellplatz oder Garage erforderlich. Für 
Wohnungen über 100 qm Wohnfläche sind 2 Stellplätze oder Garagen erforderlich. 
Für Büro- und Praxisräume sowie für Läden ist 1 Stellplatz bzw. Garage je 40 qm Nutz- bzw. 
Verkaufsfläche erforderlich.

2. Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, Stellplätze sowie Garagen und Carports nach 
§ 12 BauNVO sind außerhalb der Baugrenzen im Rahmen des § 23 Abs. 5 BauNVO in einem 
Abstand von min. 1,50 m vom Straßenrand zulässig, sofern diese mit Sträuchern und Hecken 
eingegrünt werden. Ansonsten ist ein Abstand von min. 3,00 m zum Straßenraum einzuhalten. 
Dies gilt für die geschlossenen Seitenwände und nicht für die Seiten, die (bei Garagen und 
Carports) der Zufahrt dienen.
Mülltonnenboxen in einer Höhe bis 1,20 m, die hinter straßenseitigen Einfriedungen angeordnet 
bzw. in Einfriedungen integriert werden, sind außerhalb der Baugrenzen zulässig.

3. Vor Garagen- bzw. Carportzufahrten ist ein Stauraum herzustellen. Bei Garagen muss dieser
mindestens 5,00 m, bei Carports mindestens 3,00 m betragen.

2.7 Bepflanzung
Die im Bebauungsplan mit Pflanzzwang (pz) versehenen Flächen sind mit heimischen 
großkronigen Laubhölzern zu bepflanzen und zu erhalten(§ 9  Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB). Auf den 
ausgewiesenen Pflanzstreifen ist pro Grundstück mindestens 1 Baum zu pflanzen; beträgt die 
Länge der mit pz versehenen Fläche auf einem Grundstück mehr als 20 m, so ist mindestens je 
angefangene 20 m 1 Baum zu pflanzen.

2.8 Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis höchstens 1,5 m vom bestehenden Gelände aus erlaubt.

2.9 Einfriedigungen
1. Stützmauern entlang von öffentlichen Straßen und Wegen sowie an nicht angebauten 
Grundstücksgrenzen sind bis zu einer Höhe von max. 50 cm zulässig. Bei Reihenhäusern und 
Doppelhäusern darf ihre Höhe höchstens die zu überbrückende Differenz der EGF-Höhen betragen.

2. Als Einfriedigung entlang der Grundstücksgrenze sind freiwachsende oder geschnittene Hecken 
zulässig. Andere Einfriedigungen sind an öffentlichen Straßen und Wegen nur innerhalb der Hecke 
oder auf der nach innen gewandten Seite der Hecke zulässig, an sonstigen Grundstücksgrenzen 
innerhalb oder auf einer beliebigen Seite der Hecke.

3. Bei Reihenhäusern ist gegen den Wohnweg eine Einfriedigung aus
naturfarbenem Holz bis zu einer Höhe von 2.0 m gestattet. Auf der Westseite der 
Reihenhäuser bis zu einer Tiefe von 4.0 m vom Gebäude ist die Art der Einfriedigung freigestellt. 
Ihre Höhe soll, ab Oberkante Stützmauer gemessen, nicht mehr als 2 m betragen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR BEBAUNGSPLANÄNDERUNG
"WEST V a"  DER GEMEINDE IGERSHEIM

Soweit im Plan nichts anderes bestimmt ist, gilt:

1. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB)
1.1 Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO

1.2 Bauweise (§ 22 BauNVO) entsprechend den Einschrieben im Plan:
Offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.1 - Dachform gemäß den Einschrieben im Plan. 

- Für Dachflächenfenster sind dunkle Rahmen vorgeschrieben. 
- Garagen sind mit geneigten Dächern (mindestens 20° Dachneigung; Sattel- oder Pultdächer) 
  zu versehen. Wenn sich die Garage bergseits einer Straße befindet, kann sie auch in das   
  Gelände eingefügt werden; sie ist dann mit einer Erdabdeckung von mindestens 30 cm zu   
  versehen und zu begrünen.

2.2 Dachaufbauten
1. Zwerchgiebel und Dachgauben müssen zum Ortgang sowie zum First einen Abstand von
min. 1,00 m und untereinander einen Abstand von min. 0,75 m einhalten.

2. Die Summe der Breiten von Zwerchgiebeln und Dachgauben (zusammengenommen) darf
höchstens 1/2 der Breite der jeweiligen Dachfläche betragen.

3. Die Breite von einzelnen Zwerchgiebeln und Dachgauben darf max. 1/3 der jeweiligen 
Dachfläche betragen.

2.3 Dachneigung
Die Dachneigung muß mindestens 20° betragen.

2.4 Dacheindeckung, Verkleidung, Farbgebung
1. Es ist dunkles Dacheindeckungsmaterial zu verwenden.

2. Die Verwendung des Dachdeckungsmaterials für entsprechende Wandverkleidungen ist 
zulässig. Dem Baugesuch ist eine entsprechende Beschreibung des gewählten Materials und  
gegebenenfalls ein Farbmuster beizufügen.

3. Für die Fassaden- und Dachgestaltung sind glänzende und reflektierende Materialien 
unzulässig.

2.5 Firsthöhe, Traufhöhe
- Bei einem Vollgeschoss ist eine Firsthöhe von höchstens 6.50 m zulässig.
- Die talseitige Traufhöhe bei einem Vollgeschoss ist auf höchstens 3.50 m begrenzt.
- Bei zwei Vollgeschossen ist eine Firsthöhe von höchstens 8.50 m zulässig.

Der untere Bezugspunkt für die Berechnung der zulässigen Firsthöhe bzw. Traufhöhe ist die 
mittlere talseitige Höhe des natürlichen Geländes bezogen auf die Gebäudelänge.
Der obere Bezugspunkt ist die Oberkante der Dachhaut am First bzw. bei Traufhöhe die 
Schnittlinie der Außenflächen von Außenwand und Dachhaut. 
Ein amtlicher Geländeschnitt ist dem Baugesuch beizugeben.

WA II
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